
   Seite 1 von 2 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 146-2009 

  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: Wahlleiter
Federführende Stelle ist:  SB Organisation

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Haupt- und Finanzausschuss 06.08.2009    
Stadtrat 13.08.2009    

    
 
 
Beschlussgegenstand: 
Stellenausschreibung der/des hauptamtlichen Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeisters der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen sowie die Festsetzung des Endes der Frist zur Einreichung schriftlicher 
Bewerbungen für dieses Amt 
 
 
Antragsinhalt: 
 
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die Stellenausschreibung der Stelle der/des 
hauptamtlichen Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeisters gemäß Anlage. 
Das Ende der Einreichungsfrist der schriftlichen Bewerbungen für dieses Amt ist auf den 27. Tag vor dem 
Wahltag - 12.10.2009 - 18.00 Uhr festzusetzen.   
 
Begründung: 
 
Gemäß § 60 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA) ist die Stelle der /des 
hauptamtlichen Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeisters auszuschreiben. 
Diese Stellenausschreibung ist nicht als Geschäft der laufenden Verwaltung zu werten und obliegt damit dem 
Stadtrat. 
Gemäß § 30 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA) darf das Ende der 
Einreichungsfrist der schriftlichen Bewerbungen für dieses Amt frühestens auf den 27. Tag  vor dem 
Wahltag festgelegt werden. Die Einreichungsfrist endet spätestens am 20. Tag vor dem Wahltag. 
Um einen angemessenen Zeitraum für die Zulassung der Bewerberinnen und Bewerber, den 
Stimmzetteldruck und die Möglichkeit der Briefwahl vorzuhalten, wird dem Stadtrat empfohlen, das Ende 
der Einreichungsfrist so rechtzeitig wie möglich auf den 12.10.2009, 18.00 Uhr zu legen.     
 
 
Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 
GO LSA 
KWG LSA 
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Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)? 52-2009  
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 
b) aufzuheben? keine 
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
      
 
 
 
 
Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 
a) einmalig: keine 
b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben) keine 
c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt: keine 
      
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zum 
Beschlussantrag Nr. : 146-2009 
 
 
Anlagen: 
Stellenausschreibung der/des hauptamtlichen Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeisters 
 
 


